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Der Gebietsentwicklungsplan fiir das Ruhrgebiet

Dr. Joachim Gadegast, Essen

Nach § 8 des Landesplanungsgesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen haben die Landesplanungsgemein-
schaften u. a. die Aufgabe, nach den iibergeordneten
Gesichtspunkten fiir die Raumordnung des Landes die
Ziele der Landesplanung fiir die raumliche Gestaltung
ihres Planungsgebietes zu entwickeln. Die Ziele der
Landesplanung werden nach diesem Gesetz im Landes-
entwicklungsprogramm, in Landesentwicklungsplénen
und in Raumordnungsplinen dargestellt, wobei die
Raumordnungspline die Ziele der Landesplanung fiir
die rdumliche Gestaltung des Gebietes einer Landes-
planungsgemeinschaft enthalten. Raumordnungsplane
sind der Gebietsentwicklungsplan und der Flichen-
sicherungsplan.

Am 7. August 1964 ist das Landesentwicklungspro-
gramm fiir das Land Nordrhein-Westfalen als Bekannt-
machung des Ministers fiir Landesplanung, Wohnungs-
bau und &ffentliche Arbeiten versffentlicht worden.
Seinem Charakter entsprechend kann dieses Programm
nur Planungsgrundsitze und Leitlinien fiir die Ent-
wicklung des Landesgebietes enthalten; denn diese
Planungsgrundsiitze und Leitlinien miissen ja fiir das
gesamte Landesgebiet zutreffen. Ein Gebietsentwick-
lungsplan (GEP), der nur fiir einen Teil des Landes-
gebietes aufgestellt wird, kann dagegen wesentlich dif-
ferenzierter sein. Nun ist es nach dem Landesplanungs-
gesetz NRW zulissig, Gebietsentwicklungspline raum-
lich und sachlich in Teilabschnitten aufzustellen. Fiir
das Ruhrgebiet erschien es aber nicht méglich, Gebiets-
entwicklungspline fiir riumliche Teilabschnitte auf-
zustellen; denn das Ruhrgebiet muss als planerische
Einheit gesehen werden, die einzelnen Teilbereiche
des Ruhrgebietes sind ineinander verflochen und von-
einander abhiingig. Daraus ergibt sich aber, dass der
Kreis der an der Erarbeitung des Gebietsentwicklungs-
planes Mitwirkenden ausserordentlich gross ist. Das
Gebiet des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk
(SVR) umfasst insgesamt 224 Gemeinden, die nach

dem Gesetz zur Mitwirkung aufgerufen sind. Dazu
kommt noch eine grosse Zahl weiterer Beteiligter, so
dass etwa 350—400 Stellen gehort werden miissen.
Eine so grosse Anzahl von Mitwirkenden lésst eine Dar-
legung derZiele der Landesplanung im einzelnen nicht
zu, da der GEP sonst einen viel zu grossen und damit
nicht mehr lesbaren Umfang annehmen wiirde. Es ist
also ‘auch hier notwendig, sich auf das Wesentliche,
auf die wichtigsten Grundsitze zu beschrinken. Dies
ist auch in keiner Weise bedenklich, da im Landes-
planungsgesetz vorgesehen ist, dass die Gemeinden bei
Beginn ihrer Arbeiten zur Aufstellung oder Aenderung
eines Bauleitplanes bei der Landesplanungsgemein-
schaft anzufragen haben, welche Ziele fiir den Plan-
bereich bestehen. In diesem Verfahren kann dann auf
der Grundlage des GEP die notwendige und erwiinschte
Detaillierung der Ziele der Landesplanung vorgenom-
men werden.

Der SVR als die fiir das Ruhrgebiet zustindige
Landesplanungsgemeinschaft hat nun den Entwurf
eines GEP fertiggestellt und dem zustindigen Organ
des Verbandes, dem Verbandsausschuss, vorgelegt. Der
Verbandsausschuss hat am 26. Juni 1964 diesen Ent-
wurf gebilligt und erklért, dass er als Grundlage fiir
die Mitwirkung der Beteiligten dienen soll.

. Die in diesem Entwurf niedergelegten Ueber-
legungen, Planungen und Gedanken, die hier zu Zielen
der Landesplanung verdichtet worden sind, beruhen
auf der jahrzehntelangen Erfahrung des Verbandes in
der Regionalplanung fiir das Ruhrgebiet. Eine wesent-
liche Grundlage dieses Entwurfs ist der im Jahre 1960
herausgegebene Atlas «Siedlungsverband Ruhrkohlen-
bezirk — Regionalplanung», in dem bereits die landes-
planerische Konzeption fiir die weitere Entwicklung
des Ruhrgebietes in ihren wesentlichen Ansitzen ent-
halten ist. Um die Meinungen der Stidte und Gemein-
den des Verbandsgebietes zu einem moglichst friih-
zeitigen Stadium kennenzulernen, wurde im Jahre
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1961 ein sogenannter «Referentenentwurf zum Ent-
wicklungsprogramm fiir den Ruhrkohlenbezirky (Ver-
fasser Dr. Tietzsch) verfasst und mit den Beteiligten
eingehend erértert. Durch diese Diskussion ergaben
sich neben gewissen Wiinschen einiger Beteiligter auch
Hinweise fiir die zweckmaiissige endgiiltige Fassung des
GEP. Es stellte sich heraus, dass gewisse Teile erginzt,
andere Abschnitte dagegen gekiirzt oder ganz weg-
gelassen werden mussten. Der SVR hatte dariiber hin-
aus international anerkannte Fachleute auf dem Ge-
biete der Regionalplanung (die Herren Dr. habil. Dit-
trich, Direktor des Instituts fiir Raumforschung, Bad
Godesberg; Ministerialrat Prof. Dr. Isenberg, Bonn;
dipl. Ing. Lange, Adjunct-Directeur van de Provinciale
Planologische Dienst in Zuid-Holland, Den Haag; Prof.
Dr. Wurzer, Wien) um Stellungnahme zu diesem Refe-
rentenentwurf gebeten. Auch aus deren Aeusserungen
ergaben sich wertvolle Hinweise fiir die weitere end-
giiltige Bearbeitung.

Der Entwurf des GEP fiir das Ruhrgebiet besteht
aus einem Text und einer zeichnerischen Darstellung.
Im 1. Teil des Textes sind die allgemeinen Aufgaben
der Landesplanung im Ruhrgebiet dargelegt, der 2. Teil
enthilt die Ziele der Landesplanung fiir das Verbands-
gebiet nach sachlichen und rdumlichen Teilbereichen.
Im einzelnen werden die gewerbliche Wirtschaft, der
Verkehr, die Versorgung, die Land- und Forstwirt-
schaft, die Erholung und die Siedlung behandelt.
Um die Ziele der Landesplanung konkretisieren zu
kénnen, wurde das Verbandsgebiet in fiinf rdumliche
Teilbereiche unterteilt. Die einzelnen Kapitel wurden
in sich wiederum gegliedert nach den eigentlichen
Zielen der Landesplanung und einer jeweils anschlies-
senden Erliuterung und Begriindung dieser Ziele.

Im folgenden soll der wesentlichste Inhalt des Ent-
wurfes des Gebietsentwicklungsplanes fiir das Ruhr-
gebiet, soweit er von allgemeinem Interesse ist, wieder-
gegeben werden. Die Ausfiithrungen sollen also keine
kritische Wiirdigung darstellen.

Die Regionalplanung muss bei ihren Ueberlegungen
fiir die rdumliche Gestaltung eines Gebietes von einem
Leithild ausgehen. Man kénnte z. B. vom Gedanken
ausgehen, dass das Ruhrgebiet bereits viel zu stark ver-
dichtet, dass eine weitere Konzentration von Wirt-
schaft und Bevélkerung hier unerwiinscht ist. Man
konnte sogar so weit gehen, zu fordern, dass das Ruhr-
gebiet «entballty werden miisste. Die gegenteilige Ein-
stellung wiire zum Beispiel, dass diese Ballung als un-
abinderlich hingenommen werden und sogar alles ge-
tan werden miisste, dass sich diese Ballung ohne jeg-
liche Einschrinkung weiterentwickeln kann. Man
konnte auch fordern, dass das Ruhrgebiet stets an der
Spitze der wirtschaftlichen Entwicklung im Bundes-
gebiet stehen miisste.

Der SVR ist bei seinen Ueberlegungen von keiner
dieser extremen Vorstellungen ausgegangen. Der Aus-
gangspunkt fiir die planerische Gesamtkonzeption ist
vielmehr die Ueberlegung, dass eine gesunde Weiter-
entwicklung der im Ruhrgebiet erreichten Bevolke-
rungs- und Wirtschaftskonzentration im Interesse der
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ungestorten Funktionsfihigkeit und der gesamtwirt-
schaftlichen Bedeutung des Ruhrgebietes notwendig
ist und dass die allgemeinen Lebensbedingungen der
Bevolkerung des Ruhrgebietes entscheidend verbessert
werden miissen, insbhesondere die schlechte Siedlungs-
struktur und die Verkehrsverhiltnisse. Die Luftbela-
stung muss entscheidend vermindert werden und Er-
holungsgebiete sind zu erhalten bzw. zu schaffen.

Bevolkerung

Eine regionale Entwicklungsplanung muss ver-
suchen, Vorstellungen iiber die kiinftige Entwicklung
in Abhingigkeit zum Zeitablauf zu gewinnen. Fiir das
Ruhrgebiet ist die Abschiitzung einer Entwicklung, die
in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden kann
oder soll, nicht méglich, es kénnen nur die Grenzen,
von denen ab eine Entwicklung als erwiinscht oder un-
erwiinscht gilt, aufgezeigt werden.

Daher wurde von einer Schitzung der Bevolkerungs-
entwicklung — als dem wichtigsten Merkmal der Ge-
samtentwicklung — ausgegangen, die in den Grenzen
der Wahrscheinlichkeit den kiinftigen tatsichlichen
Bediirfnissen einen Spielraum zwischen einem mog-
lichen Minimum und einem méglichen Maximum lasst.

Als mégliches Minimum muss die Erhaltung des
jetzt erreichten Bevolkerungsstandes und des Wirt-
schaftspotentials angenommen werden; denn nur da-
durch kann der bisher erreichte Standard der kommu-
nalen Leistungsfihigkeit erhalten bleiben. Wenn das
Ruhrgebiet in seiner Einwohnerzahl oder in seiner
Wirtschaftskraft abnehmen wiirde, wire dies ein Zei-
chen fiir den Beginn einer krisenhaften Entwicklung,
die Anlass zu besonderen planerischen Massnahmen
geben miisste. Bei der minimalen Schitzung muss aller-
dings davon ausgegangen werden, dass Verinderungen
der Wirtschafts- und Bevolkerungsstruktur eintreten,
durch die sich insbesondere eine Erhshung des Anteils
des tertiiiren Erwerbssektors ergeben kann. Diese struk-
turellen Verinderungen diirfen aber weder zu einer
wesentlichen Vergrésserung noch zu einer krisenhaften
Schrumpfung der Einwohnerzahl fithren.

Die maximale Schitzung ergibt sich fiir das Ruhr-
gebiet aus der Aufnahmefihigkeit des verfiigbaren
Raumes unter Beriicksichtigung der sozialen und sozial-
hygienischen Bediirfnisse der Bevilkerung. Hierbei
wurden die riumlichen Méglichkeiten der industriellen
Entwicklung untersucht, wobei neben den vorhandenen
Industriebetrieben und dem bereits bekannten Bedarf
an Erweiterungs- und Neubauflichen auch diejenigen
Flachen beriicksichtigt werden, die auf Grund ihrer
Standortbedingungen fiir eine industrielle Ansiedlung
besonders geeignet erscheinen. Nach Errechnung der
sich daraus ergebenden moglichen Beschiftigtenzahl
und der Annahme einer Beschiftigtenquote von rund
43 % ergibt sich eine Bevilkerungszahl von rund 8 Mio
Einwohnern. Es wurde weiter untersucht, ob diese
8 Mio Menschen in giinstig den Industrieflichen zu-
geordneten Wohnsiedlungsriumen und unter Beach-
tung sozialer und sozialhygienischer Bediirfnisse unter-
gebracht werden kénnen. Auch an dieser Berechnungs-



grundlage ergibt sich eine mégliche Einwohnerzahl
von rund 8 Mio Menschen.

Es ist keineswegs Ziel der Landesplanung, dieses
Maximum iiberhaupt bzw. moglichst schnell zu er-
reichen. Aber auch eine Entwicklung in Richtung auf
das Minimum kann nicht Ziel der Landesplanung sein.
Einen Anhaltspunkt fiir eine wiinschenswerte mittlere
Entwicklung gibt der natiirliche Bevélkerungsiiber-
schuss, der im Ruhrgebiet zurzeit rund 35 000 Per-
sonen im Jahr betridgt; denn es wire sicher ein Zei-
chen des Beginns eines krisenhaften Notstandes, wenn
es nicht geldnge, einem Bevélkerungszuwachs in Héhe
des Geburteniiberschusses Wohnung und Arbeitsplatz
zu bieten. Bei Beriicksichtigung eines steigenden ab-
soluten Geburteniiberschusses bei zunehmender Be-

Abb. 1.

Bevolkerungszuwachs im Ruhrgebiet.
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volkerungszahl kann angenommen werden, dass der
tatsichliche Geburteniiberschuss im Mittel der nich-
sten Jahrzehnte rund 40000 Personen pro Jahr betrigt.
Danach konnte sich also allein aus dem Geburteniiber-
schuss die Einwohnerzahl des Ruhrgebietes in 60
Jahren, also bis etwa zum Jahre 2020, auf rund 8 Mio
erhohen, sofern es gelingt, die Wanderungsbilanz aus-
zugleichen. In Abb. 1 sind die Zuwachsraten nach Ent-
wicklungsphasen dargestellt.

Der GEP fiir das Ruhrgebiet geht in der Abgren-
zung der Flichennutzung von den Anforderungen der
maximalen Entwicklung aus, weil nur von dieser her
die Grenzen sichtbar werden, die der Entwicklung der
einzelnen Teilriume und der verschiedenen Nutzungs-
arten vom Raum her gesetzt werden miissen.

Innerhalb des Ruhrgebietes ist entsprechend den

Durchschnitt fur 54 Jahre

1871

419000

riumlichen Méglichkeiten eine unterschiedliche rela-
tive Verteilung der kiinftigen Gesamtbevélkerung an-
zustreben. Im eigentlichen Kerngebiet, also etwa dem
Bereich zwischen dem Rhein im Westen und Dort-

- mund im Osten bzw. Recklinghausen im Norden und

Entwicklungsphasen von 1820 bis 1963

1885

der Ruhr im Siiden, sollte sich der Bevolkerungsanteil
von 72 % im Jahre 1963 auf 62 % vermindern. Diese
relative Abnahme bedeutet aber bei einer hoheren
absoluten Grosse der Bevéolkerungszahl trotzdem auch
hier eine, wenn auch etwas abgeschwichte, absolute
Zunahme.

Wirtschaft

Die Wachstumskrifte des Ruhrgebietes sind im
einzelnen nur schwer zu analysieren, in ihren Wir-

Méogliche Entwicklungsphasen nach 1960
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kungen als Agglomerationstendenzen jedoch deutlich
erkennbar. Die riumliche Nachbarschaft von Industrie
und Gewerbe mit einem dichten Verbrauchermarkt
von fast 6 Mio Menschen bietet Fiithlungsvorteile
mannigfacher Art, die fiir viele gewerbliche Titig-
keiten entscheidende Standortmotive sind, die die
weitere Agglomeration fordern. Ein zusitzliches Agglo-
merationsmotiv ist wegen der Ueberschaubarkeit der
Arbeitsmarktlage — besonders in Zeiten der Voll-
beschiftigung — der grosse zusammenhingende Arbeits-
markt auf engem Raum. Die Agglomerationstendenzen
sind jedoch nur wirksam bis zu einem Optimum, das
dann iiberschritten wird, wenn durch eine zusitzliche
Ansiedlung von Industriebetrieben und Arbeitskriften
die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten die wirtschaft-
liche Leistung des Gebietes iibersteigen und durch
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Abb. 2. Wirtschaftsstrukturelle Erfordernisse.

iitbermissige rdumliche Konzentration die allgemeinen
Lebensbedingungen der Bevélkerung empfindlich ge-
stort werden. Daher ist eine im weitesten Sinne ge-
sunde Weiterentwicklung der im Ruhrgebiet erreich-
ten Bevolkerungs- und Wirtschaftskonzentration im
Interesse einer ungestérten Funktionsfihigkeit und
seiner gesamtwirtschaftlichen Bedeutung notwendig.

Auf der Basis von Kohle und Stahl hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten im Ruhrgebiet eine viel-
tiltige industrielle Produktion entwickelt. Sie hat zu-
sammen mit den teils nur indirekt von Kohle und
Stahl abhiingigen und den nach dem Zweiten Welt-
krieg neu hinzugekommenen Industriezweigen ein
Industriezentrum mit starker produktionswirtschaft-
licher Verflechtung entstehen lassen. Die Kohle zog
andere bedeutende Industrien mit grossem Kohle- und
Energieverbrauch an, wie z. B. die Erzeugung von Alu-
minium, Schwefelsiure und Glas. An die Eisen- und
Stahlindustrie schlossen sich ebenfalls verschiedene
Bearbeitungs- und Verarbeitungsstufen an. Auch der
Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau kamen hin-
zu, ebenso wie die Elektro-, Textil- und sonstige Kon-
sumgiiterindustrie.

Aus der Statistik der Arbeitsiamter ist der Struktur-
wandel der Ruhrgebietswirtschaft deutlich zu er-
kennen. Der Anteil der Beschiftigten zumal in der
Landwirtschaft, im Bergbau und im Verkehrswesen
ging zuriick, wihrend der Anteil der Beschiftigten in
der Eisen- und Metallerzeugung und -verarbeitung, im
sonstigen verarbeitenden Gewerbe, im Handel und in
den iibrigen Wirtschaftszweigen stark gestiegen ist.
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Tabelle 1: Beschiftigte nach Wirtschaftsabteilungen im Gebiet
des SVR (24 Kreise)

1952 1963

Wirtschaftsabteilung absolut 9, i.v.H. absolut 9, i.v.H.

0 Land- und Forstwirtschaft . 29011 1,6 24168 1,0
1 Bergbau, Steine und Erden,
Energie 482 839 26,8 406 523 17,0

2 Eisen-und Metallerzeugung

und Verarbeitung . 381278 21,2 592 066 24,7
3/4 Verarbeitende Gewerbe

(ohne " Eisen- und Metall-
269 273 11,3

256 122 10,7

196 315 10,9
174231 9,7

verarbeitung)

5 Baugewerbe

6 Handel, Geld- und
Versicherungswesen

180 659 10,0 358 464 15,0

7 Dienstleistungen 106 813 5,9 154 569 6,5
8 Verkehrswesen 107 078 6,0 119 050 5,0
9 Oeffentlicher Dienst 142893 1,9 211923 8,8

0—9 Alle Wirtschafts-

abteilungen 1801117100,0 2 392 158100,0

Im Ruhrgebiet sind rund 35 % aller Industrie-
beschiftigten des Landes NRW titig. Fast ein Drittel
des Sozialproduktes (Bruttoinlandsprodukt) des Lan-
des wird im Ruhrgebiet erwirtschaftet. Das Ruhrgebiet
besitzt deshalb mit seiner industriellen Kapazitit und
seiner sonstigen allgemeinen Grundausstattung ein
hochentwickeltes Wirtschafts- und Bevolkerungspoten-
tial, dessen Weiterentwicklung nicht nur im Interesse
der hier lebenden Bevélkerung liegt, sondern gleicher-



weise von Bedeutung fiir die wirtschaftliche Gesamt-
entwicklung des Landes und des Bundesgebietes ist.
Fiir die kiinftige wirtschaftliche Entwicklung, deren
Schwergewicht sich stirker von der Grundstoffindu-
strie auf die verarbeitende Industrie verlagern muss,
wenn der Anschluss an das Wachstum der Gesamtwirt-
schaft nicht verlorengehen soll, sind im Rahmen der
unterschiedlichen rdumlichen Gegebenheiten die er-
forderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Dabei steht
aber weniger eine quantitative Steigerung des Wirt-

”’////’/////
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//////%/ 7

w7,

und der Schwerindustrie und einem geringen Anteil
an Arbeitsplidtzen fiir - Frauen. Dieser strukturellen
Schwiche kann nur durch eine weitere Umstruktu-
rierung der Wirtschaft begegnet werden, fiir die eine
allgemeine Verbesserung der Anziehungskraft des Ge-
samtraumes Voraussetzung ist.

Daraus ergeben sich drei Forderungen:

1. Die Wirtschaftskraft des Ruhrgebietes als Existenz-
grundlage seiner Bewohner ist zu erhalten;

o
’//

7 '
Regionales Grinflachensystem

77/ stadtische Grinflachen

—— Kreisgrenzen

Abb. 3. Zusammenhang zwischen dem regionalen Griinflichensystem und den stiddtischen Grunflichen.

schaftswachstums als vielmehr eine qualitative Ver-
besserung der Wirtschaftsstruktur im Vordergrund.
Von der Anziehungs- und Ausstrahlungskraft des
eigentlichen Kerngebietes des Reviers wird die zu-
kiinftige Entwicklung des gesamten Ruhrgebietes ent-
scheidend abhingen.

Im Kerngebiet stehen noch grosse Flichen fiir eine
Ansiedlung von Betrieben, die zur Verbesserung der
Wirtschaftsstruktur beitragen kénnen, zur Verfiigung.
Durch eine besondere Untersuchung hat der SVR er-
mittelt, dass hier Industrie- und Gewerbeflichen in
einer Grossenordnung von rund 2000 ha vorhanden
sind, die bereits in rechtsgiiltigen Plinen ausgewiesen
und zum weitaus grossten Teil auch erschlossen sind.

Die strukturellen Schwiicheerscheinungen des Ruhr-
gebietes bestehen, abgesehen von den tyischen sozial-
hygienischen Belastungen dieses =~ dichtbesiedelten
Gebietes, vor allem im Vorherrschen des Berghaues

2. die notwendigen Strukturwandlungen der Ruhr-
gebietswirtschaft sind zu erleichtern;

3. eine weitere wirtschaftliche Entwicklung des Ge-
samtgebietes im Rahmen der rdumlichen Méglich-
keiten und der sozialhygienischen Notwendigkeiten
ist zu sichern.

Die hierfiir erforderlichen Massnahmen miissen
vor allem von den Gemeinden finanziert werden. Die
finanzielle Leistungsfihigkeit der Gemeinden im Ruhr-
gebiet steht jedoch in einem sehr ungiinstigen Ver-
hiltnis zu den von ihnen zu bewiltigenden Aufgaben.
Ein Vergleich mit den kreisfreien Stidten des Landes
Nordrhein-Westfalen zeigt, dass 16 von 18 kreisfreien
Stidten des Ruhrgebietes beziiglich der Realsteuer-
kraft unter dem Durchschnitt der jeweiligen Grossen-
klasse aller 38 kreisfreien Stiddte Nordrhein-Westfalens
liegen. Nur fiinf kreisfreie Stddte des Ruhrgebietes
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stehen in der Rangfolge nach der Realsteuerkraft an
gleicher oder héherer Stelle, als es ihrer Rangfolge der
Einwohnerzahl nach entspricht (siehe Tabelle 2).

Die Steuerkraftmesszahlen 1 zeigen ebenfalls die
relativ ungiinstige Finanzlage der Ruhrgebietgemein-
den. Einem Betrag von 137,97 DM/Ew im Durch-
schnitt aller 18 kreisfreien Stidte des Ruhrgebietes
steht ein Betrag von 205,10 DM/Ew in den iibrigen
kreisfreien Stddten des Landes Nordrhein-Westfalen
gegeniiber (1964).

Abb. 4. Grundelemente der rdumlichen Struktur.

Die in einigen Bereichen des Ruhrgebietes vor-
handene einseitige Wirtschaftsstruktur, die auf die
Standortgebundenheit der bisher bestimmenden Wirt-
schaftszweige zuriickzufiihren ist, bedarf einer Kor-
rektur. Durch die Verbesserung der Wirtschaftsstruk-
tur soll erreicht werden, dass die einseitig auf ertrags-
schwache Industriezweige angewiesenen Gemeinden in
ihrer Leistungsfihigkeit gestirkt werden. Es muss ver-
hindert werden, dass sie ihren entscheidend wichtigen

1 Die Steuerkraftmesszahl ist die Summe aus Steuerkraft-
zahlen (der Gewerbesteuer usw.) und Grundsteuererginzungs-
zuschiissen und dient im Finanzausgleich als Ausdruck der
eigenen Steuerkraft der Gemeinde.
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Beitrag fiir die Sicherung eines angemessenen Lebens-
standards der Bevolkerung nicht leisten kénnen. Die
wichtigsten wirtschafltsstrukturellen Erfordernisse zeigt
Abb. 2.

Siedlung

Die Entwicklung zum heutigen Ruhrgebiet hat sich
in einem Zeitraum von rund 100 Jahren vollzogen.
Landesplanung und Stadtebau im heutigen Sinne gab

Verdichtungsrdume der Besiedlung

der

Stidte mit zentraler Bedeutung
fur das gesamte Ruhrgebiet

Regionales Grunflichensystem
im Kerngebiet

Trennzone zwischen Kerngebiet
und ndrdlichem Verbandsgebiet

StraBen
Eisenbahnen
WasserstraBen

Ruhr

P

es in den ersten Jahrzehnten der Industrialisierung
nicht. Viele Versdumnisse wirken noch heute fort und
sind als schwere Mingel spiirbar, die die Anziehungs-
kraft des Ruhrgebietes schwiichen. ’
Die Siedlungsstruktur des Ruhrgebietes, insbeson-
dere des Kerngebietes, ist das Ergebnis einer Entwick-
lung, die durch ein periodenweise ausserordentlich
rasches und z. T. planloses Wachstum bestimmt wurde.
Die sozial und stiddtebaulich bruchstiickhaften Sied-
lungskomplexe — ehemalige Dérfer, Landstidte.
Zechenkolonien und Werkanlagen — wuchsen zu
Stadtgebilden zusammen, die den Namen «Stadts z. T.
eigentlich nicht verdienten. Dieser Zustand kann nur



Tabelle 2: Realsteuerkraft1 1962

Stellung der kreis-
DM/ Einw. freien Stidte im
in den Gebiet des SVR in
Grossen- der Rangfolge der

DM klassen der 38 kre%sfregien
kreisfreien Stidte von NRW
Stidte Real-

von NRW  steuer- st
kraft wohner

Kreisfreie Stiidte im Gebiet des SVR

nach Einwohner-Grissenklassen Einwohner

1 9 3 4 5
200 000 und dariiber . . 270,85
Bssen i o ia T o e 226,34 20 2
Dortmund . . . . . 254,53 14 4
Duishurg: 5= 20045 5o 299,16 5 5
Gelsenkirchen . . . . 197,47 26 7
Bochum S e 206,18 25 8
Oberhausen tolag it X 216,73 23 9
100 000—200 000 . . . . 211,46
Hagen i @ iilan, s 287,04 9 11
Miihlheim-Ruhr S 196 68 27 12
Recklinghausen AT E 145,86 37 19
Heme i 5 a i 147 74 35 21
Bottrop DA RE A 149,74 34 22
Wanne-Eickel . . . . 146,94 36 23
unter 100000 . . . . 237,13
Witten . . . . . . 224,34 21 26
Castrop-Rauxel SRR 174,71 29 28
Gladbeck . . . . . 165,10 32 29
Wattenscheid . . . . 139,05 38 30
Eiinen: s huian gl U 168,69 31 31
Hamwm, &, it o S, 231,55 18 32

2 Realsteuerkraft ist das durch den Landesdurchschnitts-
hebesatz nivellierte Realsteueraufkommen.

durch eine tiefgreifende planmissige Neuordnung des
inneren Ruhrgebietes verbessert werden.

Infolge der stiirmischen und uniiberschaubaren An-
fangsentwicklung, in der die Grundstruktur des Ruhr-
gebietes entstanden ist, sind Griinflichen oft nur als
zufillige Restbestinde erhalten geblieben. Das trifft
nicht nur fiir die Baugebiete zu, sondern auch fiir die
zum grossen Teil mit iiberalterter Splitterbebauung
durchsetzten Aussenbereiche, die als Zwischenriume
regelrecht «iibriggeblieben» sind. Es lag nun nahe,
diese Zonen zusammenzufassen und zu breiten Griin-
ziigen auszuweiten. So wird es moglich, das sogenannte
regionale Griinflichensystem zu schaffen, das das eng-
bebaute Kerngebiet gliedert. Da diese Griinziige etwa
nordsiidlich und damit quer zur Hauptwindrichtung
verlaufen, kénnen sie auch zugleich sozialhygienische
Funktionen iibernehmen, indem sie zur Luftverbesse-
rung beitragen; denn durch zusammenhingende Griin-

flichen wird — in gewissen Grenzen — nachweislich
eine Staubfilterung und Erneuerung der Luft erreicht.
Dariiber hinaus kénnen diese regionalen Griinziige
auch als Naherholungsgebiete dienen. Sie sind das
heute noch fehlende Bindeglied zwischen den inner-
stiadtischen Griinflichen und den grossen, ausserhalb
des Kerngebietes liegenden Erholungsgebieten (Abb. 3).

Im Rahmen der Erweiterung dieser regionalen
Griinziige ist es an manchen Stellen erforderlich,
iiberalterten, sanierungsreifen Baubestand zu beseiti-
gen. Vorhandene neuere Siedlungen sollten durch ge-
eignete Massnahmen aufgelockert werden, damit sie
mit ihren Girten und Griinanlagen wenigstens Teil-
funktionen einer Griinfliche iibernehmen kénnen.
Eine Verdichtung der Bebauung wiirde dem Charakter
der regionalen Griinziige widersprechen.

Das innere Ruhrgebiet ist aber nicht nur in Ost-
West-Richtung, sondern auch in Nord-Siid-Richtung
baulich verdichtet. Um ein Zusammenwachsen des
Kerngebietes mit den Entwicklungsschwerpunkten des
ortlichen Verbandsgebietes zu verhindern, ist es not-
wendig, eine breite ostwestlich verlaufende Trennzone
am nordlichen Rand des Kerngebietes zu erhalten.
Wihrend die nordsiidlich verlaufenden regionalen
Griinziige im Kerngebiet z. T. erst noch durch Aus-
weitung der Freiflichen funktionstiichtig gemacht wer-
den miissen, hier also eine aktive Planung betrieben
werden muss, liegt bei dieser ostwestlich verlaufenden
Trennzone das Hauptaugenmerk auf der Verhinderung
von Bebauung.

Die Grundelemente fiir die angestrebte raumliche
Struktur des Ruhrgebietes zeigt Abb. 4.

Weiteres Verfahren

Nach dem Landesplanungsgesetz Nordrhein-West-
falen bzw. der 2. Durchfithrungsverordnung zu diesem
Gesetz miissen die Bedenken und Anregungen mit den
betroffenen Beteiligten erortert werden, wobei ein Aus-
gleich der Meinungen anzustreben ist. Auf den SVR
kommt hier also noch die erhebliche Arbeit der
letzten Abstimmung der verschiedenen Interessen und
Wiinsche zu, die sicher mehrere Monate in Anspruch
nehmen wird. Ueber die nicht ausgerdaumten Bedenken
und Anregungen ist dem zustindigen Ministerium zu
berichten, das dann im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens dariiber im Einvernehmen mit den fach-
lich zustindigen Landesministerien entscheidet. Nach
der Genehmigung und deren Bekanntgabe wird der
Gebietsentwicklungsplan eine Richtlinie fiir alle raum-
bedeutsamen behordlichen Entscheidungen, Planungen
und Massnahmen.

191



	Der Gebietsentwicklungsplan für das Ruhrgebiet

